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6 Grundlagen des Schulsanitätsdienstes

5 Kooperationslehrer/-innen sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grundsätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie kön-
nen ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren, wie z.B. außerschulische Fachkräfte.

6 Diese Rechte und Pflichten sind abhängig vom Status der Schulsanitäter/-innen im Landesverband. Der Bundesverband empfiehlt die Angehörigkeit im
Jugendrotkreuz für alle Schulsanitäter/-innen.

7 Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

gegenüber den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern:
- Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung von Schulsanitäterinnen und Schul-

sanitätern
- Wahrnehmung der Aufsichtspflicht sowie Verantwortlichkeit gegenüber Schul-

sanitäterinnen und Schulsanitätern
- Belehrung der Schulsanitäter/-innen (Schweigepflicht, Datenschutz, rechtliche

Fragen)
- Erstellung der Dienstpläne (Einer der/die diensthabenden Schulsanitäter/-innen

muss mindestens 14 Jahre alt sein.)
- Dokumentation und Reflexion von Einsätzen
- Hilfestellung geben bei Unsicherheiten rund um den Schulsanitätsdienst bzw.

Sicherstellung von Hilfeleistungen durch andere Lehrer/-innen, wenn die Koope-
rationslehrerin/der Kooperationslehrer nicht verfügbar ist

- Durchführung von teambildenden Maßnahmen
- Weitergabe von Informationen und Angeboten des JRK
- Vermittlung oder Sicherstellung der Vermittlung von Grundsätzen und Inhalten

des Roten Kreuzes
- Information der Eltern der Schulsanitäter/-innen über die Kooperation mit dem

Jugendrotkreuz und den daraus entstehenden Rechten und Pflichten6

- Ausstellung einer Bescheinigung, Vermerk im Zeugnis o.ä. über die Mitarbeit im
Schulsanitätsdienst

gegenüber der Schule:
- Führen von Anwesenheitslisten
- Sicherstellen der Bestellung der Verbrauchs- und Übungsmaterialien (Ausstat-

tung gemäß der Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes)
- Vertretung des Projekts innerhalb der Schule, des Kollegiums und der Schul-

gremien 
- Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel Präsentation beim Tag der offenen Tür,

Elterninformation, ...,)
- Gewinnung von Nachwuchs für den Schulsanitätsdienst
- Kooperation mit der/dem Sicherheitsbeauftragten

gegenüber dem Jugendrotkreuz:
- Meldung der Zahl der Angehörigen des Schulsanitätsdienstes an den Kreisver-

band
- Teilnahme an JRK-Treffen zum Erfahrungsaustausch
- Kontaktpflege zum Jugendrotkreuz

in Bezug auf die Aufgaben: 
- Begleitung der Schulsanitäter/-innen bei JRK-Veranstaltungen 
- Akquise weiterer Gelder für den Schulsanitätsdienst
- Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen 7

- Werbung für eine Mitgliedschaft der Schulsanitäter/-innen im Jugendrotkreuz

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

Empfehlungen

Innerhalb der Schule

■ Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer 5
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in Bezug auf die Qualifikation:
- Ausbildung zur Erste-Hilfe-Ausbilderin/zum Erste-Hilfe-Ausbilder

- Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstun-
den), nicht älter als ein Jahr bei Aufnahme ihrer Tätigkeit

- Hauptamtliche Tätigkeit in der Schule (schulische Fachkräfte)8

- Kenntnisse über das Rote Kreuz, das JRK und seine Arbeit
- Kenntnisse über die Aufgaben, Rechte und Pflichten einer Kooperationslehrerin/

eines Kooperationslehrers
- Regelmäßige Fortbildung in Erster Hilfe

- Erste Hilfe leisten
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Einsatzes
- Dokumentation von Einsätzen
- Wartung und Pflege des Materials
- Hinweisen auf und ggf. Beseitigung von eventuellen Unfallquellen
- Mitarbeit im Rahmen des Schulsanitätsdienstes
- Regelmäßige Teilnahme an Aus- und Fortbildungen
- Zusammenarbeit im Team

- Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstun-
den) durch Erste-Hilfe-Ausbilder/-in

- Persönliche Reife und Interesse an sozialem Engagement

- Teilnahme an JRK-Veranstaltungen (zum Beispiel Wettbewerbe, Fortbildungen,
Sanitätstage, JRK-Gremien9 etc.)

- Ausstattung gemäß der Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
- Übungsmaterialien 
- Erste-Hilfe-Materialien für mobilen Einsatz
- Mindestens ein Handbuch zur Ersten Hilfe für die gesamte Schulsanitäts-

dienstgruppe
- Gelbe Schulsanitätsdienst-Westen als Erkennungszeichen
- Ausweis für Schulsanitäter/-innen10

- JRK-Unterrichtsmaterial: Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe I
- Arbeitshilfe zum Schulsanitätsdienst

Empfehlungen

Mindest-
anforderungen

Aufgaben

Mindest-
anforderungen

Empfehlungen

Mindeststandards

Empfehlung

■ Materielle Ausstattung des Schulsanitätsdienstes

8 Kooperationslehrer/-innen sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grundsätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie kön-
nen ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren, wie z.B. außerschulische Fachkräfte.

9 Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.
10 Eine Anpassung der Ausweise an das Erscheinungsbild der neuen JRK-Mitgliedercard wird für all jene Landesverbände empfohlen, die diese ihren Ange-

hörigen anbieten.

■ Die Schulsanitäterinnen und die Schulsanitäter 
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gegenüber der Schule:
- Organisation von Erfahrungsaustausch zwischen Kooperationslehrerinnen und

Kooperationslehrern
- Unterstützung und Beratung der Kooperationslehrer/-innen
- Kontaktpflege zu Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrern 
- Weitergabe von JRK-Informationen an Kooperationslehrer/-innen
- Vermittlung geeigneter Referentinnen und Referenten 
- Durchführung einer Fortbildung für Kooperationslehrer/-innen zur Vorbereitung

auf ihre Arbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ansprechpartner/-in für den Schulsanitätsdienst

gegenüber dem Jugendrotkreuz:
- Verantwortlichkeit für die Einhaltung der formulierten Mindeststandards 
- Beratung der JRK-Leitung in Fragen der Schularbeit
- Datenpflege der Schulsanitätsdienst-Arbeit (vorhandene Schulsanitätsdienste

sowie Kooperationslehrer/-innen)
- Durchführung einer Fortbildung für außerschulische Fachkräfte zur Vorbereitung

auf ihre Arbeit
- Vertretung der Schulsanitätsdienst-Arbeit auf Kreisebene/Bezirksebene
- Anbindung von Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern an den Verband (alle

Gemeinschaften)
- Kontaktpflege und Informationsweitergabe an den Landesverband
- Teilnahme an Landesverbandsveranstaltungen für Koordinatorinnen und Koor-

dinatoren der Schularbeit der Kreis- und Bezirksebene 

- Organisation von Erfahrungsaustausch zwischen den Koordinatorinnen und
Koordinatoren der Schularbeit der Kreis- und Bezirksebene

- Unterstützung und Beratung der Koordinatorinnen und Koordinatoren der
Schularbeit der Kreis- und Bezirksebene

- Kontaktpflege zu den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Kreis- und
Bezirksebene

- Beratung der JRK-Leitung in Fragen der Schularbeit
- Entwicklung und Weitergabe von regionalisierten Schulsanitätsdienst-Materialien 
- Weitergabe von relevanten JRK-Informationen sowie Fachinformationen an die

Koordinatorinnen/Koordinatoren Schularbeit der Kreis- und Bezirksebene
- Vermittlung geeigneter Referentinnen und Referenten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Überprüfung der Einhaltung der formulierten Mindeststandards auf innerver-

bandlicher Ebene und Verantwortlichkeit für die Qualitätssicherung

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

■ Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit im Landesverband 

Innerhalb des Jugendrotkreuzes

Innerverbandliche Betreuung des Schulsanitätsdienstes 
Die professionelle Betreuung des Schulsanitätsdienstes durch das Jugendrotkreuz wird durch fachkompe-
tente Koordinatorinnen und Koordinatoren gewährleistet. Diese sind auf allen Verbandsebenen zu benennen:
im Kreisverband, auf Bezirksebene, im Landesverband und im Generalsekretariat. Die Koordinatorinnen/
Koordinatoren Schularbeit arbeiten auf allen Ebenen im Auftrag der JRK-Leitung. 

■ Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit auf Kreis- und Bezirksebene 
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- Datenpflege der Schulsanitätsdienst-Arbeit (vorhandene Schulsanitätsdienste
sowie Kooperationslehrer/-innen)

- Vertretung der Schulsanitätsdienst-Arbeit im Landesverband
- Kontaktpflege und Informationsweitergabe zwischen Untergliederungen und

dem Bundesverband 
- Teilnahme an Bundesverbandsveranstaltungen für Koordinatorinnen und Koor-

dinatoren der Schularbeit

- Organisation von Erfahrungsaustausch zwischen den Koordinatorinnen und
Koordinatoren der Schularbeit der Landesverbände

- Unterstützung und Beratung der Koordinatorinnen und Koordinatoren der
Schularbeit der Landesverbände

- Kontaktpflege zu den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schularbeit der
Landesverbände

- Beratung der JRK-Leitung in Fragen der Schularbeit
- Entwicklung und Weitergabe von bundesweiten Schulsanitätsdienst-Materialien 11

- Weitergabe von relevanten JRK-Informationen sowie Fachinformationen an die
Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schularbeit der Landesverbände

- Vermittlung geeigneter Referentinnen und Referenten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Formulierung von Mindeststandards für die Schulsanitätsdienst-Arbeit
- Vertretung der Schulsanitätsdienst-Arbeit im Bundesverband
- Organisation von und Teilnahme an Bundesverbandsveranstaltungen für Koor-

dinatorinnen und Koordinatoren der Schularbeit

Aufgaben

■ Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit im Bundesverband 

11 Als Beispiel sei hier die Informationsbroschüre für Kooperationslehrer/-innen genannt. Sie beinhaltet die JRK-Grundsätze, Aufgaben des Verbandes, Ver-
bandsstrukturen und benennt Aufgaben, Rechte und Pflichten der Kooperationslehrerin/des Kooperationslehrers. 

1.8 Installation eines Schulsanitätsdienstes

1.8.1 Wie organisiert die Schule einen Schulsanitätsdienst?

Jede Schule kann grundsätzlich einen Schulsanitätsdienst installieren. Sie wird dabei intensiv von der Koor-
dinatorin/dem Koordinator Schularbeit des DRK-Kreisverbandes unterstützt (vgl. Kapitel 1.7 Aufgaben und
Mindestanforderungen an die Schule und den Träger: Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit auf
Kreis- und Bezirksebene: Aufgaben gegenüber der Schule, Seite 8).

Im Idealfall sind Schulsanitätsdienst-Gruppen ständige Arbeitsgemeinschaften innerhalb des Schulbetriebs.
Diese Organisationsform hat den Vorteil, dass Kriterien wie Freiwilligkeit, Mitwirkungsmöglichkeit und alterna-
tive Lernformen das Engagement für Schüler/-innen attraktiv machen. Andere Organisationsformen wie zum
Beispiel Schulsanitätsdienst als Wahlpflichtfach oder Angebot im Rahmen einer Ganztagsschule sind möglich. 

Es gibt viele Schulen, die gute Erfahrungen damit gemacht haben, den Schulsanitätsdienst in einer Projekt-
woche zu initiieren. Eine Kooperationslehrerin/ein Kooperationslehrer der Schule leitet und betreut die
Arbeitsgemeinschaft. Diese Aufgabe kann von ihr/ihm aber auch an andere Personen delegiert werden, zum
Beispiel an außerschulische Fachkräfte. Unterstützung leistet dabei die Ansprechpartnerin/der Ansprech-
partner im Kreisverband, die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit. Mit dieser/diesem können alle anfal-
lenden praktischen, organisatorischen und theoretischen Angelegenheiten geklärt werden. 
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Ideal ist es, wenn sich die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer zur/zum „Ausbilderin/Ausbilder der
Ersten Hilfe“ qualifiziert und anschließend die Ausbildung der Schulsanitäter/-innen in Erster Hilfe über-
nimmt. In jedem Fall muss die Lehrerin/der Lehrer bei Aufnahme der Tätigkeit den erfolgreichen Abschluss
einer Erste-Hilfe-Grundausbildung nachweisen, die nicht älter als ein Jahr sein darf (vgl. Kapitel 1.7 Aufga-
ben und Mindestanforderungen an die Schule und den Träger Die Kooperationslehrerin/der Kooperations-
lehrer: Mindestanforderungen, Seite 7). 

1.8.2 Werbung von Schülerinnen und Schülern für den Schulsanitätsdienst

Eine Arbeitsgemeinschaft „Schulsanitätsdienst“ steht und fällt mit interessierten Schülerinnen und Schülern,
die sich für diese Idee begeistern und dafür engagieren.

Auf welchen Wegen können Schüler/-innen auf das Angebot aufmerksam gemacht und gewonnen werden?
K Erste-Hilfe-Schnupperkurs

Mit Unterstützung des Jugendrotkreuzes kann an einzelnen Tagen oder in einzelnen Stunden mit
ausgewählten Klassen, Klassenstufen oder Schülerinnen und Schülern eine kleine Heranführung an
die Erste Hilfe durchgeführt werden. Einzelne Hilfeleistungen werden dabei besprochen und geübt.
Damit erhalten die Schüler/-innen eine konkrete Vorstellung von der Arbeit einer Schulsanitäterin/
eines Schulsanitäters und können sich darin erproben. 
Wichtig ist, solche Aktionen im Vorfeld mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des JRK bzw.
DRK abzustimmen, denn gerade die Anzahl der Teilnehmer/-innen an solchen Schnupperkursen
hängt mit den zur Verfügung stehenden Erste-Hilfe-Ausbilderinnen und Ausbildern zusammen.

K Ausschreibung der Schulleitung und der Kooperationslehrerin/des Kooperationslehrers
Ganz klassisch kann die Werbung für eine Schulsanitätsdienst-AG über eine Ausschreibung erfol-
gen. Diese Ausschreibung kann beispielsweise am Schwarzen Brett hängen oder über die Klas-
senlehrer/-innen in den einzelnen Klassen verbreitet werden.
Über das Jugendrotkreuz können zu Werbezwecken entsprechende Plakate sowie weitere Werbe-
materialien bezogen werden (Überblick auf der Internetseite des JRK-Bundesverbandes
www.jrk.de ➜ Service).

K Werbung in der Schülerzeitung und auf der Internetseite der Schule
Auch mit einer Füllanzeige oder einem Infoartikel in der Schülerzeitung kann auf die Arbeitsge-
meinschaft hingewiesen werden (vgl. Kapitel 4.11 Musterpresseartikel, S. 66 und 9.9 Muster einer
Füllanzeige, Seite 105). Bei der Darstellung sollten visuelle Aspekte betont werden, das heißt es ist
empfehlenswert, die Anzeige oder den Artikel grafisch ansprechend zu gestalten. Weiterhin kann
die Internetseite der Schule zu Werbezwecken genutzt und mit weiterführenden Links (zum Beispiel
auf die Internetseiten des JRK) versehen werden.

K Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz
Die Schüler/-innen auf den Schulsanitätsdienst neugierig zu machen, kann beispielsweise mit einer
multimedialen Präsentation (Video, Bilder etc.) des Projektes durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des JRK gelingen. Für die Schüler/-innen ist es auch spannend dazu Schulsanitäter/-innen anderer
Schulen einzuladen und von ihren Erfahrungen berichten zu lassen. Besonders öffentlichkeitswirk-
sam sind auch Schauübungen, die durch Notfalldarstellung die Aufmerksamkeit der Schüler/-innen
auf sich ziehen. So kann zum Beispiel ein Unfall auf dem Schulhof nachgestellt werden. Auch die
Vorführung eines Rettungswagens kann das Interesse der Schüler/-innen wecken.

K Projektwoche
Das Thema "Erste Hilfe" eignet sich hervorragend für eine Projektwoche. So können die Schüler/-
innen an mehreren Tagen ausgiebig das Themenfeld erkunden und schon grundlegende Kennt-
nisse der Ersten Hilfe erwerben. Weiterhin lässt sich in diesem Rahmen der Aufbau eines Schulsa-



nitätsdienstes planen; erste Umsetzungsschritte, wie die Überprüfung der Verbandkästen oder das
Einrichten eines Sanitätsraumes, können unternommen werden.

K Einbeziehen der Schülervertretung und Klassensprecherinnen bzw. Klassensprecher
Über die Schülervertretung und die Klassensprecher/-innen können die Schüler/-innen auf den
Schulsanitätsdienst angesprochen werden. Diese haben bestimmt eigene gute Ideen, wie sie das
Projekt ihren Mitschülerinnen und Mitschülern schmackhaft machen und auf den Weg bringen.

1.8.3 Aus- und Fortbildung von Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern

■ Die Ausbildung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter
Grundvorrausetzung für die Arbeit als Schulsanitäter/-in ist der erfolgreiche Abschluss einer Erste-Hilfe-
Grundausbildung (vgl. Kapitel 1.3 Wer kann Schulsanitäterin und Schulsanitäter werden, Seite 3). 

Die Ausbildung der Schüler/-innen kann durch die Kooperationslehrerin/den Kooperationslehrer erfolgen, so
sie/er sich zuvor zur Ausbilderin/zum Ausbilder der Ersten Hilfe beim DRK qualifiziert hat. Sollte die Koope-
rationslehrerin/der Kooperationslehrer diese Qualifikation nicht haben, vermittelt die Koordinatorin/der Koor-
dinator Schularbeit des örtlichen DRK-Kreisverbandes gerne entsprechende Ausbilder/-innen, die den Lehr-
gang durchführen.

Für die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse können verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen
werden:

K Durchführung der Erste-Hilfe-Grundausbildung während der Unterrichtszeit
Der Vorteil hier ist der geringe Organisationsaufwand. Die Schüler/-innen befinden sich in der Schule
und müssen zur Erste-Hilfe-Grundausbildung nicht woanders hin fahren. 

K Blockunterricht, zum Beispiel Durchführung der Erste-Hilfe-Grundausbildung am Wochenende 
Eine Wochenendveranstaltung fördert den Zusammenhalt und Teamgeist in der Gruppe. Die Teil-
nehmer/-innen lernen nicht nur zusammen sondern verbringen an diesem Wochenende auch ihre
Freizeit miteinander.

K Gestaltung der Erste-Hilfe-Grundausbildung als Abendkurs 
Vorteil dieses Kurses ist, dass sich eine Art Routine bei den Jugendlichen einstellt. Durch die regel-
mäßige Teilnahme an dem Abendkurs, können die Jugendlichen und auch die Ausbilderin/der Aus-
bilder schnell herausfinden, ob sie tatsächlich Interesse am Schulsanitätsdienst haben.

■ Die Fortbildung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter
Über die Grundausbildung hinaus sollten die Schulsanitäter/-innen bereit sein, an regelmäßigen Weiterbil-
dungen teilzunehmen (vgl. dazu Kapitel 1.7 Aufgaben und Mindestanforderungen an die Schule und den Trä-
ger: Die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter: Empfehlung, Seite 7). Dadurch kann sichergestellt werden,
dass die Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig aufgefrischt und vertieft werden und die Schulsanitäter/-innen
ihren Ausbildungsstand auf dem Laufenden halten. Als Themen bieten sich hier die Aufgaben aus dem
„Schulsanitätsdienst-Alltag“ an, beispielsweise Verbände für kleinere Wunden, der Notruf, Verhalten am Ein-
satzort oder die Betreuung der Betroffenen. Der enge Bezug zur Praxis im täglichen Dienst erleichtert das
Lernen.

Es sollten auch Fortbildungen, die sich auf die Schule und die genutzten oder zu betreuenden Räume bezie-
hen, angeboten werden. So könnte beispielsweise ein Unfall im Chemieraum oder in der Sporthalle darge-
stellt und geübt werden.

Präventive Aufgaben, wie die regelmäßige Kontrolle der Verbandkästen in Werk- und Küchenräumen, Kennt-

11Grundlagen des Schulsanitätsdienstes
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nisse über Fluchtpläne und Sammelplätze sowie die Kontrolle von Fluchtwegen und Notausgängen, seien in
diesem Zusammenhang ebenfalls genannt. 
Thematische Anregungen zur Gestaltung der Weiterbildung der Schulsanitäter/-innen die über die Erste Hilfe
hinausgehen, sind in Kapitel 3.7 „Themenbereiche außerhalb der Ersten Hilfe“ ab Seite 33 beschrieben. 
Aus- und Fortbildungen werden von der Kooperationslehrerin/dem Kooperationslehrer angeboten und orga-
nisiert. Die Koordinatorin/der Koordinator Schularbeit des DRK-Kreisverbandes kann hier bei Bedarf geeig-
nete Referentinnen und Referenten vermitteln.

Schulsanitäter/-innen haben aber auch die Möglichkeit, an weiteren Bildungsveranstaltungen des Jugend-
rotkreuzes teilzunehmen, beispielsweise an Veranstaltungen zur Notfalldarstellung oder Seminaren zu
aktuellen JRK-Kampagnen, die sich mit Gewalt, Kinder- und Jugendarmut, Zukunftsperspektiven und Ver-
sagensängsten auseinandersetzen. Diese stellen eine gelungene Abwechslung dar. Weiterhin werden die
Schulsanitäter/-innen in den Fortbildungen mit der Rotkreuzidee vertraut gemacht. Die Koordinatorin/der
Koordinator Schularbeit im DRK-Kreisverband kann hier entsprechende Veranstaltungen vermitteln. 

Kooperationslehrer/-innen sollten sich ebenfalls regelmäßig fortbilden (vgl. Kapitel 1.7 Aufgaben und Min-
destanforderungen an die Schule und den Träger: Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer: Min-
destanforderungen, Seite 7). Entsprechende Weiterbildungen zur Ersten Hilfe bietet der DRK-Kreisverband an.

1.8.4 Die Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst

Die Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst trifft sich regelmäßig, in der Regel einmal in der Woche, mit
ihrer Kooperationslehrerin/ihrem Kooperationslehrer. 

Inhalte dieser Treffen sind unter anderem:

- Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse zur Ersten Hilfe sowie zur Unfallverhütung und Gesund-
heitsförderung

- Erstellung von Diensteinsatzplänen
- Besprechung aktueller Angelegenheiten
- Klärung organisatorischer Fragen
- Wartung des Raums und der Materialien

1.8.5 Räumlichkeiten und Ausstattung

In allen Schulen muss mindestens ein Raum vorhanden sein, in dem verletzte oder erkrankte Personen
betreut werden können („Sanitätsraum“, „Krankenzimmer“, „Schularztzimmer“). Dieser sollte sich zu ebener
Erde in zentraler Lage innerhalb der Schule, am besten im Bereich der Werkstätten und/oder in der Sport-
halle befinden und für den Rettungsdienst gut zugänglich sein.

Dieser Raum muss mindestens mit einem kleinen Verbandkasten nach DIN 13157 Typ C sowie einer Kran-
kentrage nach DIN 13024, Teil 1 oder DIN 13024, Teil 2 oder einer Liege ausgerüstet sein. Auch sollte ein
Waschbecken mit fließend kaltem und warmem Wasser vorhanden sein (vgl. Kapitel 5, Merkblatt „Erste Hilfe
in Schulen“: 2.2 Muss ein Sanitätsraum vorhanden sein, Seite 64).

Für die Aus- und Fortbildung der Schüler/-innen sollte ein fester Raum vorhanden sein.12

12 Ein fester Raum ist ein Raum, der den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern zu bestimmten Zeiten für ihre Arbeit zur Verfügung steht. Dieser kann zu
anderen Zeiten aber auch von anderen Gruppen genutzt werden.



Inhalt des kleinen Verbandkastens (DIN 13 157, Typ C):

Anzahl Benennung

1 Heftpflaster DIN 13 019 – A 5 x 2,5

18 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 10 x 6

5 Fingerkuppenverband

5 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 18 x 2

10 Pflasterstrip

3 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M

2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G

1 Verbandtuch DIN 13 152 – BR

1 Verbandtuch DIN 13 152 – A

6 Kompresse 100mm x 100mm

2 Augenkompresse

1 Metallisierte Polyesterfolie als Rettungsdecke, Oberfläche Aluminium, Rückseite farbig,

Mindestmaße 2100mm x 1600 mm, Mindestfoliendicke 12 µm

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 6

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 8

1 Netzverband für Extremitäten, mindestens 4m gedehnt

1 Dreiecktuch DIN 13 168 – D

1 Schere DIN 58 279 – B 190

10 Vliesstoff-Tuch, Mindestmaße 200mm x 300 mm, Mindestgewicht 15 g/m2

2 Verschließbarer Folienbeutel aus Polyethylen, Mindestmaße 300mm x 400 mm, Mindestfo-

liendicke 45 µm

4 Einmalhandschuhe aus PVC nach DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2, nahtlos, groß

1 Erste-Hilfe-Broschüre

1 Inhaltsverzeichnis

1.8.6 Alarmierung

Für die Alarmierung der diensthabenden Teams gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Welche der im Folgen-
den beschriebenen Möglichkeiten für die Schule praktikabel sind, muss jede Schule vor Ort für sich klären.

K Alarmierung per Durchsage in der Sprechanlage der Schule 
Viele Schulen verfügen über eine Sprechanlage, die ohne weitere Umbauten oder Anschaffungs-
kosten für die Alarmierung des Schulsanitätsdienstes genutzt werden kann. Die Alarmierung per
Sprechanlage setzt voraus, dass ein aktueller Dienstplan vorhanden ist. Fehlt dieser Dienstplan,
kann es vorkommen, dass alle oder keiner der Schulsanitäter/-innen zur „Einsatzstelle“ kommen.
Nachteil dieser Form der Alarmierung ist, dass alle anderen Schüler/-innen durch die Durchsage
gestört werden.

K Alarmierung mithilfe besonderer Klingelzeichen
Eine Möglichkeit der Alarmierung stellen besondere Klingelzeichen mithilfe der Schulglocke dar.
Diese erreicht grundsätzlich alle, wirkt aber unter Umständen störend und ist eher ungezielt.

13Grundlagen des Schulsanitätsdienstes
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K Alarmierung per "Pieper"
Mithilfe von Piepern können einzelne Schulsanitäter/-innen gezielt angesprochen werden, ohne
dass andere Mitschüler/-innen im Unterricht dadurch gestört werden. Nachteil ist, dass es bei der
Überlastung des Telefonnetzes technische Verzögerungen der Signalübertragung von bis zu drei
Minuten geben kann. Außerdem sind sie in der Anschaffung relativ teuer.

K Alarmierung per Mobiltelefon
Viele Schüler/-innen haben bereits eigene Mobiltelefone, die ggf. auch zur Alarmierung für den
Schulsanitätsdienst genutzt werden können (hier Einschränkungen/Sonderregelungen bei beste-
hendem Handyverbot berücksichtigen). Die Schule kann u.U. auch eigene Handys für den Schul-
sanitätsdienst anschaffen und diese entsprechend dem Dienstplan den Schulsanitäterinnen und
Schulsanitätern zur Verfügung stellen. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, können auch
alte "Pre-Paid"-Handys verwendet werden. In diesem Fall entfällt eine sonst fällige Grundgebühr.
Angerufen zu werden und die Absetzung eines Notrufes ist immer auch ohne Kartenguthaben mög-
lich. In jedem Fall ist zu prüfen, ob die Telefone in allen Schulbereichen empfangsbereit sind oder
ob Funklöcher die Alarmierung gefährden.

K Alarmierung mithilfe von Boten
Bei dieser Alarmierungsmethode werden im Einsatzfall die diensthabenden Schulsanitäter/-innen
direkt von Schülerinnen und Schülern oder Lehrerinnen und Lehrern informiert. Dazu hängt in
jedem Klassenzimmer ein ständig zu aktualisierender Einsatzplan, auf dem die Raumnummern der
Schulsanitäter/-innen vermerkt sind. Die Schüler/-innen und Lehrer/-innen müssen dann bei Bedarf
nur noch auf den Plan schauen und die betreffenden Schulsanitäter/-innen über den Notfall infor-
mieren. Vorteil dieses Verfahrens sind die wegfallenden Anschaffungskosten. Die Schulsanitäter/-
innen können durch die Information der Alarmierenden bereits erste Verdachtsdiagnosen stellen
und damit vorbereitet auf die Betroffene/den Betroffenen treffen. Nachteile sind der hohe Koordi-
nierungsbedarf, die Nichterreichbarkeit bei Ausfall oder Verlegung von Schulstunden und der Zeit-
aufwand.

K Alarmierung per Funkgerät 
Schulsanitäter/-innen können auch über Funkgeräte alarmiert werden. Die Geräte eignen sich her-
vorragend im Schulalltag, da sie meistens klein, handlich und leicht zu bedienen sind. Außerdem
können die Schulsanitäter/-innen zeitgleich sehr schnell alarmiert und mit ersten Informationen ver-
sorgt werden. Bei Bedarf kann jede Schulsanitäterin/jeder Schulsanitäter mit jeder anderen Schul-
sanitäterin/jedem anderen Schulsanitäter sprechen. Die Geräte lassen sich außerdem auch bei grö-
ßeren Veranstaltungen, zum Beispiel bei Schulfesten, verwenden. Durch den Selektivruf sind außer-
dem kaum Störungen durch andere Funker zu erwarten. 

1.8.7 Dokumentation von Unfällen

■ Verbandbuch
Schulunfälle und Unfälle auf dem Weg von oder zur Schule werden nicht durch die normale Krankenversi-
cherung des Verunfallten getragen, sondern von der gesetzlichen Unfallversicherung. Aus diesem Grunde
müssen alle Schulunfälle in einem „Verbandbuch“ bzw. in einer Kartei oder im Wege der automatischen
Datenverarbeitung erfolgen (§16 UVV). Folgende Angaben sind auf jeden Fall zu vermerken:

-  Namen der/des Verletzten 
-  Datum und Uhrzeit 
-  Ort (Gebäudeteil) 
-  Hergang des Unfalls 
-  Namen der Zeugen 



-  Art und Umfang der Verletzung bzw. Erkrankung
-  Zeitpunkt und Art der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
-  Namen der Ersthelferin/des Ersthelfers

Wird im Rahmen eines Schulunfalls ein Arzt aufgesucht, muss seitens der Schule eine Unfallanzeige formu-
liert werden. Diese ersetzt den Eintrag ins Verbandbuch.

Es empfiehlt sich jedoch, grundsätzlich jeden Schulunfall sowie jede Hilfeleistung im Verbandbuch zu doku-
mentieren. Die Aufzeichnungen sind wie Personalunterlagen aufzubewahren.
Das Verbandbuch ist nach der letzten Eintragung noch fünf Jahre lang aufzubewahren (§ 24 Abs. 6 der
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1)). Der Gemeinde-Unfallverband bietet
unter der Bestellnummer GUV-I 511-1 einen Vordruck für das Verbandbuch an.

■ Einsatzprotokoll
Das Führen von Einsatzprotokollen ist für den Schulsanitätsdienst nicht bindend. Es empfiehlt sich jedoch
immer ein Einsatzprotokoll zu führen, von dem ggf. eine Kopie dem Rettungsdienst übergeben werden kann.
Die Angaben, die im Einsatzprotokoll gemacht werden müssen, entsprechen den Angaben eines Verband-
buches.

Entsprechende Musterprotokolle sollten grundsätzlich in Verbandkästen aufbewahrt werden. Ein Muster für
ein solches Einsatzprotokoll findet sich in Kapitel 4.6 Muster eines Einsatzprotokolls, Seite 47.

15Grundlagen des Schulsanitätsdienstes
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2.1 Rechtliche Fragen 

2.1.1 Haftung

Keine Schulsanitäterin/kein Schulsanitäter hat für die Folgen ihres/seines Handelns rechtlich einzustehen,
soweit sie/er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Selbst wenn ihr/ihm ein Fehler bei der Hil-
feleistung nach bestem Wissen und Gewissen unterlaufen sollte, haftet sie/er nicht persönlich.

Die Schulleitung trägt die Verantwortung für die Durchführung von Maßnahmen der Ersten Hilfe. Sie stellt
sicher, dass in geeigneter Weise Lehrer/-innen die Aufgabe an der Schule wahrnehmen.

Schulsanitäter/-innen können zur Unterstützung hinzugezogen werden. Es ist nach dem Motto „Schulsa-
nitäter/-innen empfehlen – Lehrer/-innen entscheiden“ zu verfahren. Gerade deshalb sind als Ersthelfer/-
innen ausgebildete schulische Fachkräfte und Kooperationslehrer/-innen wünschenswert. Sie können die
Vorschläge der Schüler/-innen beurteilen und Vertrauen in deren Kompetenz entwickeln. Der Aufbau dieses
Vertrauens ist für eine sinnvolle Arbeit des Schulsanitätsdienstes unverzichtbar. 

In Notfällen handeln Schulsanitäter/-innen wie alle Ersthelfer/-innen selbstverständlich ohne Rücksprache.
Tun sie dies nach bestem Wissen und Gewissen und leisten sie – ihren Fähigkeiten entsprechend – die best-
mögliche Hilfe, hat dies für sie weder zivilrechtliche noch strafrechtliche Konsequenzen. Selbst wenn ihnen
bei der Hilfeleistung ein Fehler unterlaufen sollte, bleiben sie straf- und haftungsfrei.

Grundsätzlich gilt: Jeder Mensch ist gesetzlich verpflichtet, Hilfe zu leisten, wenn dies erforderlich und
zumutbar ist. Unterlassene Hilfeleistung hingegen gilt als Straftat (StGB § 323c).13 Gerade Schulsanitäter/
-innen sind durch ihre Ausbildung besonders dazu befähigt und damit auch verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten.
Zu beachten ist dabei, dass die Hilfe von den Betroffenen auch abgelehnt werden kann (vgl. Kapitel 4.8
Muster einer Erklärung für volljährige Schülerinnen und Schüler, Seite 50). 

Beim Schulsanitätsdienst handelt es sich um ein pädagogisches Projekt, bei dem die Schüler/-innen lernen,
Verantwortung zu übernehmen. Dabei ist es Aufgabe der Kooperationslehrerin/des Kooperationslehrers ein-
zuschätzen, inwieweit den Schülerinnen und Schülern Verantwortung übertragen werden kann.

2.1.2 Aufsicht über den Schulsanitätsdienst

Die Art der Aufsichtsführung hängt von der jeweiligen konkreten Situation ab. Ständige Anwesenheit einer
Lehrerin/eines Lehrers ist nicht in jedem Fall erforderlich.

Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht über die Schulsanitäter/-innen, die sich während der Pausen im Sani-
tätsraum aufhalten, sollte in der Regel die/der für die Aufsicht zuständige Lehrerin/Lehrer übernehmen. Es
ist ratsam, während der Unterrichtszeit Schulsanitäter/-innen nur kurzfristig zur Erste-Hilfe-Leistung heran-
zuziehen. Falls anschließend eine längerfristige Betreuung der verletzten Person notwendig ist, sollte dies –
um den Unterrichtsausfall in Grenzen zu halten – zum Beispiel durch eine Lehrkraft oder am besten durch
eine Personensorgeberechtigte/einen Personensorgeberechtigten erfolgen.

16Rahmenbedingungen des Schulsanitätsdienstes
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13 Dort heißt es: „Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzu-
muten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“
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2.1.3 Schweigepflicht

Jede Schulsanitäterin und jeder Schulsanitäter hat über alle Informationen die sie/er aufgrund ihrer/seiner
Stellung und Funktion als Schulsanitäter/-in selbst feststellt oder erfährt, Stillschweigen zu bewahren. Das
schließt sowohl alle Aussagen, die von der/dem Betroffenen selbst geäußert werden, als auch die Fakten
und Vermutungen, die die Schulsanitäterin/der Schulsanitäter ohne besondere Mitteilung feststellt oder
erfährt, ein. 

Dazu gehören zuerst einmal alle medizinischen, krankheitsbezogenen Fakten und Erkenntnisse, beginnend
damit, dass die/der Betroffene überhaupt der Hilfe bedurfte. Auch die Art ihrer/seiner Verletzung oder Erkran-
kung, die Ursache oder Vorgeschichte, die Symptome und (Verdachts-)Diagnose, durchgeführte Maßnah-
men und Gefahren, das Transportziel oder die geplante Weiterbehandlung fallen unter diesen Punkt. 

Damit aber nicht genug; denn auch alle anderen nur denkbaren Fakten und Bewertungen, zu denen die
Schulsanitäterin/der Schulsanitäter im Rahmen der Behandlung gelangt ist (z.B. Körperhygiene) oder die
ihr/ihm in diesem Zusammenhang anvertraut wurden, fallen unter die Schweigepflicht. 

Zusammenfassend darf also nichts, was auch nur annähernd mit den behandelten Personen zusammenhängt,
weitergetragen werden, mit Ausnahme natürlich die für den Rettungsdienst notwendigen Informationen.14

Eine Verletzung der Schweigepflicht kann rechtliche Konsequenzen haben.

Empfehlenswert ist es, die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Rahmen ihrer Ausbildung umfassend
über ihre Schweigepflicht zu informieren und ggf. eine entsprechende Erklärung unterschreiben zu lassen.

2.2 Versicherungsschutz

Mit der Hilfeleistung zugunsten Verletzter in Notfällen kann auch die Eigenschädigung der Ersthelferin/des
Ersthelfers verbunden sein, sie/er kann also im Extremfall Schaden an ihrer/seiner Gesundheit nehmen. Auch
Sachschäden können dabei entstehen. Deshalb sind Ersthelfer/-innen und natürlich auch Schulsanitäter/
-innen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen alle erdenklichen Personen- und Sachschäden
versichert, die ihnen bei der Hilfeleistung widerfahren. (GUV –I 8512).

Alle Schüler/-innen sind ohnehin während der schulischen Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und
zu diesen durch die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Diesen Teilbereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung bezeichnet man als Schülerunfallversicherung.

Darüber hinaus müssen die Schulsanitäter/-innen dem zuständigen DRK-Kreisverband rechtzeitig als freie
Mitarbeiter/-innen gemeldet werden, um zusätzlichen Versicherungsschutz über das DRK zu erhalten, wenn
sie nicht Angehörige des Jugendrotkreuzes sind. Dies ist besonders für außerschulische Veranstaltungen
wichtig (vgl. Kapitel 1.7 Aufgaben und Mindestanforderungen an die Schule und den Träger: Die Koopera-
tionslehrerin/der Kooperationslehrer: Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz, Seite 6).

2.3 Finanzierungsmöglichkeiten

Unabhängig von der Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes hat der Schulsachkostenträger die Ausgaben
für die sachlichen Voraussetzungen einer wirksamen Ersten Hilfe in Schulen zu übernehmen (vgl. Kapitel 5,
Merkblatt „Erste Hilfe in Schulen“: 2.5 Wer trägt die Kosten für die sachlichen Voraussetzungen, Seite 66).

14 Natürlich gibt es Fälle, in denen ein Gespräch zu einem Unfall/einer Erkrankung innerhalb der Arbeitsgruppe Schulsanitätsdienst nicht nur interessant,
sondern auch notwendig ist. Aber auch in diesem Fall gilt: Namen werden nicht genannt, selbst medizinische Informationen verlassen den Raum nicht.  



Zur Finanzierung der über die Richtlinien hinausgehenden Ergänzung durch den Schulsanitätsdienst kann
der Förderverein der Schule oder ein Sponsor, wie zum Beispiel die örtliche Sparkasse oder eine Kranken-
kasse, gewonnen werden. 

Die Kosten für die Ausbildung können bei dem jeweiligen DRK-Kreisverband erfragt werden. 

2.4 Grenzen der Schulsanitätsdienst-Arbeit

Der Schulsanitätsdienst ist ein pädagogisches Projekt, bei dem die Schüler/-innen lernen, Verantwortung zu
übernehmen und ihre Hilfsbereitschaft den anderen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Leh-
rern zugute kommen zu lassen. 

Dabei stehen die Unfallverhütung und die Steigerung der Sicherheit an der Schule im Mittelpunkt ihres Han-
delns, ebenso die Versorgung von Verletzten. 

Selbstverständlich liegt die Verantwortung für die Sicherstellung der Ersten Hilfe bei der Schulleitung. Diese
kann natürlich Aufgaben an den Schulsanitätsdienst delegieren, aber auch in diesem Fall verbleibt die Ver-
antwortung dafür bei der Schulleitung. Die vorgeschriebene Aufsichtspflicht einer Lehrerin/eines Lehrers
kann dagegen nicht auf die Schüler/-innen übertragen werden. 

Allerdings gibt es Unfälle, die nicht zu verhindern sind und die Schulsanitäter/-innen an ihre fachlichen und
persönlichen Grenzen bringen können. Besonders dann ist Sensibilität und Unterstützung, beispielsweise
durch ein ehrliches Gespräch, wichtig. 

Darüber hinaus sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, gemeinsam mit den Schulsanitäterinnen und
Schulsanitätern auf folgende Themen einzugehen: 

- Überforderung
- Abgrenzung
- Angst
- Motivation 
- Stressbewältigung
- Aspekte der Hilfeleistung
- Grenzen der Ersten Hilfe
- Hilfe für die Helfer/-innen, 

zum Beispiel durch die Schul-
psychologin/den Schulpsychologen, 
Notfallseelsorge, Notfallnachsorge...
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3.1 Einsatzregeln für Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 

Hinweis: Die folgenden Regeln sind aus der Schulsanitäts-
dienst-Praxis einer konkreten Schule entstanden. Sie kön-
nen in dieser Form nicht einfach für alle Schulen über-
nommen werden, bei der Erarbeitung eigener Regeln
aber hilfreich sein. 

Schüler/-innen, die eine Erste-Hilfe-Grundausbildung
erfolgreich abgeschlossen haben, bilden den Schulsa-
nitätsdienst. Dieser stellt während der Unterrichtszeit
die Erste-Hilfe-Versorgung bei Bedarf sicher. Die ausge-
bildeten Schulsanitäter/-innen werden dadurch zum selbst-
ständigen Handeln und zur Übernahme von Verantwortung
geführt. Sie sorgen so für mehr Sicherheit an der Schule. 

Da Hilfeleistung eine rechtliche Pflicht ist und auch eine ethische Leistung darstellt, ist es sehr erfreulich,
wenn Schüler/-innen dazu bereit sind. Sie sollten darum von allen Verantwortungsträgern unterstützt werden.

Der Dienst besteht aus Erster Hilfe und Betreuung der Betroffenen bei Unfällen und Erkrankungen und dient
damit auch der Entlastung von Sekretärinnen und Sekretären sowie Lehrerinnen und Lehrern. 

Die Verantwortung für die Sicherheit im Schulbetrieb und die nötige Versorgung von Kranken und Verletzten
bleibt aber bei der Schulleitung und den Lehrerinnen und Lehrern. Damit bleiben Schulleitung und Lehrkräfte
auch den diensthabenden Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern gegenüber weisungsbefugt. 

■ Regeln für die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes
1. Wer für den jeweiligen Tag eingeteilt ist, hat Dienst. Das heißt, sie/er ist in Bereitschaft und wird bei

Bedarf gerufen oder geholt. Sie/er holt vor der ersten Stunde den Schlüssel für das Krankenzimmer
im Sekretariat ab und gibt ihn nach ihrer/seiner letzten Unterrichtsstunde dort wieder zurück.15 Wäh-
rend der großen Pausen sind die Diensthabenden im Krankenzimmer, wo sie für Hilfebedürftige und
die sie betreuende Lehrerin/den sie betreuenden Lehrer erreichbar sind. Außerdem prüfen sie in die-
ser Zeit die vorhandenen Materialien auf Einsatzfähigkeit und Vollständigkeit oder bilden sich mithil-
fe der vorhandenen Schriften in Erster Hilfe fort.

2. Wird der Sanitätsdienst gerufen, so werden die Verletzten/Kranken nach bestem Wissen versorgt
und betreut, bis diese wieder in den Unterricht können, von den Personensorgeberechtigten oder
dem Rettungsdienst abgeholt oder zum Arzt gebracht werden. Danach ist das Krankenzimmer wie-
der in Ordnung zu bringen. Sofort nach Beendigung dieses Dienstes muss in den Unterricht zurück-
gekehrt werden.

3. Die helfenden Schüler/-innen werden durch die sie betreuende Lehrerin/den sie betreuenden Lehrer
bei Bedarf beraten und unterstützt.

4. Notwendige Telefonate werden von den Sekretärinnen und Sekretären vorgenommen. Bei eindeuti-
gen Fällen, die schnelles Handeln erfordern, kann der Notruf auch von Schülerinnen und Schülern
mittels Mobiltelefon abgesetzt werden.
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15 Auch Kontrollmöglichkeit für Lehrer/-innen, ob die Schulsanitäter/-innen krank sind oder ihren Dienst vergessen haben.
16 Um Probleme zu vermeiden, sollten in jeder Schule auch klare Regeln für den Umgang mit nicht angekündigten Testaten und damit zusammenfallenden

Einsätzen der Schulsanitäter/-innen gelten.
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5. Die Lehrer/-innen vermerken im Unterricht fehlende dienstleistende Schulsanitäter/-innen im Klas-
senbuch als entschuldigt. Für Klassenarbeiten werden die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter
jedoch nicht freigestellt. Da Klassenarbeiten zuvor angekündigt werden, muss dies im Dienstplan
berücksichtigt werden.16

6. Jede Dienstleistung wird von den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern auf einem Formblatt
dokumentiert. Dies muss sorgfältig geschehen, da die Versicherung unter Umständen auf diese
Angaben zurückgreift (vgl. Kapitel 1.8.7 Dokumentation von Unfällen, Seite 14ff).

7. Für Schulveranstaltungen wie Sporttage, Discos, Feste usw. wird jeweils ein Schulsanitätsdienst-
Team eingeteilt.

8. Alle Mitglieder des Schulsanitätsdienstes sind grundsätzlich angehalten, Unfälle zu vermeiden und
im Bedarfsfalle zu helfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der diensthabende Schulsanitätsdienst
nicht eingesetzt werden kann, beispielsweise bei Ausflügen, in der Sport- oder Schwimmhalle.

9. Alle Mitglieder des Schulsanitätsdienstes helfen mit, mögliche Gefahrenquellen in der Schule zu ent-
decken und zu beheben. Auch haben sie ein Auge auf alle Erste-Hilfe-Einrichtungen, um diese stets
einsatzfähig zu erhalten.

10. Alle Maßnahmen, die über den täglichen Dienst hinausgehen – wie zum Beispiel Kontrolle von
Erste-Hilfe-Einrichtungen in den Fachräumen oder Nachkauf von Verbandsmaterialien – müssen
zuvor mit der Schulleitung und/oder den zuständigen Fachlehrerinnen und Fachlehrern abgespro-
chen, bzw. von diesen genehmigt werden.

11. Alle Schulsanitäter/-innen unterliegen bezüglich aller Informationen über Mitschüler/-innen, die sie
im Rahmen ihres Dienstes erhalten, der Schweigepflicht (vgl. Kapitel 2.1.3 Schweigepflicht, Seite 17).

Hinweis: Die bestehenden Regeln sollten im Schuljahr wiederholt in geeigneter Weise thematisiert werden!

3.2 Beispiel für einen Einsatzablauf

Zeit Ereignis

08:56 Beim Sportunterricht: Ein Schüler stürzt, schlägt sich dabei den Kopf an und bleibt
bewusstlos am Boden liegen. 

08:58 Ein Mitschüler wird vom Sportlehrer angewiesen, im Sekretariat Bescheid zu sagen.

08:59 Über das Sekretariat wird per Knopfdruck Alarm für die drei an diesem Vormittag dienst-
habenden Schulsanitäter/-innen ausgelöst. Über Sprechfunk erhalten sie die Meldung
eines Notfalls in der Sporthalle. 

09:00 Mit ihrer Sanitätstasche, die eine Schulsanitäterin/ein Schulsanitäter bereits mit im Klas-
senzimmer hatte, machen sie sich zügig auf den Weg zur Sporthalle.

09:02 Dort übernehmen sie die sachgerechte Versorgung des verletzten Schülers und stellen
fest, dass ein Notarzteinsatz/Rettungswagen erforderlich ist.

09:03 Eine Schulsanitäterin/ein Schulsanitäter setzt daraufhin sofort per Telefon einen Notruf an
die Rettungsleitstelle ab. Sie/er zieht die gut sichtbare Weste des Schulsanitätsdienstes
aus der Tasche an und begibt sich daraufhin vor die Schule.



09:12 Nach neun Minuten treffen Notarzt- und Rettungswagen gleichzeitig an der Schule ein,
werden von der wartenden Schulsanitäterin/dem wartenden Schulsanitäter eingewiesen
und zum Verletzten geleitet.

09:21 Der Verletzte wird vom Notarzt und dem Rettungsdienst übernommen, fachgerecht ver-
sorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das Sekretariat infor-
miert telefonisch die Eltern. 

09:37 Nach der Einsatzbesprechung und dem Ausfüllen des Einsatzprotokolls/Verbandbuches
begeben sich die Schulsanitäter/-innen zurück in den Unterricht. 

später Der Sportlehrer, Sekretariat und Schulleitung füllen die Unfallanzeige für den zuständigen
Unfallversicherungsträger aus und leiten diese weiter.

3.3 Reflexionsmöglichkeiten von Hilfeleistungen im Schulsanitätsdienst

„Nicht reden – handeln“ hieß vor einigen Jahren ein Slogan des Jugendrotkreuzes. Gerade in der Ersten Hilfe
kommt es oft auf schnelles Handeln an. Geübten Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern gehen deshalb viele
Handgriffe fast automatisch von der Hand, die meisten von ihnen könnten wohl sprichwörtlich „im Schlaf“ einen
Verband anlegen. Das heißt nicht, dass sie nicht darüber nachdenken, was sie tun. Vielmehr folgen Beobach-
tung und Kontrolle antrainierte Handlungen. Erst im Nachhinein, mit dem Sinken des Adrenalinspiegels, kommt
mitunter die Aufregung über das Erlebte, manchmal sogar Unsicherheit über das richtige Handeln auf. 

Der Mensch ist ein Lebewesen, das über sein Handeln nachdenken und es reflektieren kann. Sein Handeln
ist nicht instinktgebunden und zwingend vorgegeben, es ist offener und kann durch verstandesmäßige Vor-
gänge beeinflusst werden. Durch ein konstruktives Wechselverhältnis von Praxis und Theorie kommt es zu
einer verbesserten Praxis. Sehr deutlich wird dies, wenn wir zum Beispiel an Entwicklungen in Naturwissen-
schaft und Technik denken. Dies gilt für jede Praxis, auch für die der Ersten Hilfe. Immer wieder kommt es
deshalb zu Veränderungen bei Erste-Hilfe-Maßnahmen, weil sich zum Beispiel deren theoretischer Hinter-
grund erweitert. Selbst so „klassische“ Bestandteile der Ersten Hilfe wie die stabile Seitenlage werden des-
halb bis heute überdacht und mitunter verändert. 

Die Reflexion von Hilfeleistungen hat aber neben der fachpraktischen auch eine noch bedeutendere Seite:
die menschliche. Denn für jede Schulsanitäterin und jeden Schulsanitäter ist es wichtig, über das Gesche-
hene zu reden und sich des richtigen Handelns – auch bei Erfolglosigkeit – innerhalb der (Schulsanitätsdienst-)
Gruppe zu vergewissern.17 Ziel ist es dabei, ein Notfallgeschehen, das die Helferin/den Helfer als Person
ganzheitlich mit ihrem/seinem Denken, Fühlen, Verhalten betrifft und in Stress bringt, mit Abstand und unter
verschiedenen Aspekten betrachten zu können. Gerade bei Jugendlichen mit ihrer geringeren Lebenserfah-
rung und erst zu erwerbenden erfolgreichen Verhaltensmustern ist diese psychologische Seite von ganz
besonderer Bedeutung. 

Jede/-r einzelne Betreuer/-in oder Leiter/-in einer Schulsanitätsdienstgruppe steht hier in Verantwortung.
Dieser psychologische Blick auf die erfolgte Hilfeleistung kann am besten von einer Lehrkraft mit „pädago-
gischem Bezug“ zu den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern übernommen werden. Dies ist ein weiteres
gewichtiges Argument dafür, dass ein Schulsanitätsdienst von einer Lehrerin/einem Lehrer der entspre-
chenden Schule zu betreuen ist. Sollte es sich um ein schwerwiegendes Notfallereignis gehandelt haben,
das zu posttraumatischen Reaktionen bei den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern führen könnte, ist
zusätzlich der schulpsychologische Dienst anzufordern.
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17 Auch bei der Reflexion in der Gruppe gilt die Schweigepflicht: Namen werden nicht genannt, über das dabei Besprochene wird anderen gegenüber Still-
schweigen bewahrt.
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In der Praxis der Reflexion einer Hilfeleistung fließen üblicherweise die technischen und die psychologischen
Seiten bei der Betrachtung ineinander. Die betreuende Person hat aber zuverlässig darauf zu achten, dass
der psychologische Aspekt nicht unberücksichtigt bleibt.

Die Reflexion selbst ist Element der regelmäßigen Treffen (AG-
Stunde) der Schulsanitätsdienstgruppe einer Schule. Als
Grundlagen für die Notfallnachbesprechungen dienen die
entsprechenden Einsatzprotokolle und die mündlichen
Erlebnisberichte der beteiligten Schulsanitäter/-innen. 

Hilfreich ist es, wenn das Geschehen unter Aspekten
betrachtet wird, die sich zum Beispiel unter Berück-
sichtigung

-  der „Rettungskette“ (Sofortmaßnahmen? Notruf?
Rettungsdienst?),

-  den Texten der „Lehrunterlage Erste Hilfe“ des
DRK,

-  der Hinweise in den entsprechenden Veröffentlichun-
gen der Schulverwaltung und der Unfallkasse zur Ersten
Hilfe in Schulen und

-  der bestehenden Einsatzregeln für den Schulsanitätsdienst  an der Schule ergeben. 

Jede Aufarbeitung von Hilfeleistungen hat unter Berücksichtigung des Alters der Schulsanitäter/-innen, ihrer
persönlichen Reife und ihres Ausbildungsstandes zu erfolgen.

Als eine sehr nützliche Methode hat sich dabei das Rollenspiel erwiesen, bei dem Abläufe und Verhaltens-
weisen veranschaulicht werden und bessere oder gleichwertige Maßnahmen direkt und anschaulich „einge-
spielt“ werden können. Hierbei kann die Lehrkraft pädagogisch den Blick auf bestimmte psychologische
Aspekte wie Angst, Ekel, Blockaden, Fluchtgedanken, Eindrücke, etc. lenken und zum Beispiel einen Per-
spektivenwechsel in Richtung Sicht der Betroffenen/des Betroffenen ermöglichen.

Dadurch kann – und das ist lernpsychologisch hoch bedeutsam – richtiges Verhalten angemessen „ver-
stärkt“ werden. 

Finden die Ergebnisse der Nachbesprechungen/Aufarbeitung bei zukünftigen kleineren und größeren Übun-
gen der Schulsanitätsdienstgruppe Berücksichtigung, führt dies zu einer insgesamt sich ständig verbes-
sernden Schulsanitätsdienst-Praxis an der Schule.

■ Beispiel: 
Das Schulzentrum eines Ortes wird an drei Seiten von verschiedenen Straßen umfasst. An einer Straße lie-
gen der Pausenhof und das Grundschulgebäude, an der anderen das Hauptschulgebäude mit dem Sekre-
tariat und an der dritten Straße die Turnhalle, in der – statistisch gesehen – häufig Unfälle geschehen. Nach-
dem bei den Nachbesprechungen festgestellt wurde, dass die Besatzung des anfahrenden Rettungswagens
oft suchend alle drei Straßen abfuhr, wurden folgende Verbesserungen eingeführt:

-  Bei einem Notruf aus der Schule wird nun grundsätzlich die Straße mit angegeben (nicht die Post-
adresse der Schule), die dem genauen Notfallort am nächsten liegt.

-  Eine kenntliche Schulsanitäterin/ein kenntlicher Schulsanitäter an der Straße weist nun den Ret-
tungswagen ein (Zufahrt, Ort, an dem sich eine hilfebedürftige Person befindet).

-  Der Schulsanitätsdienst ist nun mit einem Spezialschlüssel ausgestattet, der es ihm bei Verhinderung
des Hausmeisters ermöglicht, den Sperrpfosten zu entfernen und so dem Rettungsfahrzeug eine
ungehinderte Zufahrt zu ermöglichen.



Eine bestehende Praxis wurde so deutlich verbessert und an der Schule durch den Schulsanitätsdienst für
eine wirksamere Erste Hilfe gesorgt. Die Schulsanitäter/-innen erleben, dass ihr helfendes Engagement
wichtig und richtig ist. Damit wächst ihre soziale Kompetenz; ihre Motivation und ihr Selbstbewusstsein wer-
den gestärkt. 

3.4 Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Schulsanitätsdiensten

Schulsanitätsdienste stellen für Schulen eine gute Möglichkeit dar, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

■ Einladung der Medien
Ein häufig gewählter Weg, Aktionen öffentlich zu machen, ist ein Bericht in den Medien vor Ort. Dies können
die Lokal-/Regionalzeitung, der lokale Radio- und/oder Fernsehsender, aber auch kostenlose, wöchentlich
erscheinende Anzeigenblätter oder das örtliche Amtsblatt sein. 

Für den Termin sollte ein attraktiver Zeitpunkt gewählt werden. Zum Beispiel bieten sich der Ausbildungs-
abschluss der Schulsanitäter/-innen oder der offizielle Start des Schulsanitätsdienstes an. Auch aktionsrei-
che Termine sind günstig, weil die Presse dann aussagekräftige Fotos machen kann. Wichtig ist, schon bei
der Planung die Arbeitsweise der Presse zu berücksichtigen. Ein Fotograf braucht geeignete Motive, ein
Kamerateam will Bewegung, Zeitungs- und Radiovertreter vor allem Protagonisten, mit denen sie sprechen
können. 

Darüber hinaus müssen auch „Nebensächlichkeiten“ wie ausreichend Parkplätze (ggf. Hinweis in der Presse-
mappe), geeignete Räumlichkeiten (eine laute Baustelle im Hintergrund sprengt jede Tonaufnahme) und der
Zeitpunkt bedacht werden. Einer Einladung morgens um sieben wird kaum eine Journalistin/ein Journalist fol-
gen, da Redaktionen andere Arbeitszyklen haben, die auch wesentlich mit dem jeweiligen Redaktionsschluss
der (Lokal-)Zeitung zusammenhängen. Hilfestellung, auch im Hinblick auf die Art und Weise der Kontaktauf-
nahme zu den Medien, kann dabei die zuständige Pressestelle des Roten Kreuzes leisten, die über die not-
wendige Professionalität im Umgang mit Medienvertreterinnen und Medienvertretern verfügt. Ist all dies
bedacht, lädt am besten die Schulleitung und/oder der DRK-Kreisverband die Medienvertreter/-innen ein.18

Um zu gewährleisten, das alle wichtigen Informationen Eingang in die Berichterstattung finden, empfiehlt
sich einerseits eine gründlich vorbereitete Pressemappe mit Pressemitteilung, Informationen über die Schu-
le, den Schulsanitätsdienst, das Rote Kreuz/Jugendrotkreuz, andererseits natürlich die Anwesenheit aller
Beteiligten (also auch Vertreter/-innen des Jugendrotkreuzes, des DRK-Kreisverbands) beim Termin selbst.

Falls keine Pressevertreter/-innen der Einladung folgen, sollte man sich nicht entmutigen lassen. Es ist auf
jeden Fall einen Versuch wert, die Pressemitteilung mit aussagekräftigen Fotos und passenden Untertiteln
an die Redaktion zu schicken.19 Wenn man Glück hat, wird der Artikel gedruckt.
Es gibt darüber hinaus aber durchaus auch andere Publikationsmöglichkeiten, die eventuell leichter zugäng-
lich sind:

- Homepages der Schule, des Deutschen Roten Kreuzes/Jugendrotkreuzes, des Jugendservers
- Schülerzeitung oder Jahresbericht der Schule
- Publikationen des DRK/JRK
- Schwarzes Brett/Infotafel der Schule
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18 Oft gibt es innerhalb der Redaktionen konkrete Ansprechpartner/-innen für soziale Belange. Diese im Vorfeld persönlich in einem Telefonat zu informie-
ren, ist eine sinnvolle Ergänzung der schriftlichen Einladung.

19 Eine Pressemitteilung sollte kurz nach dem Termin per E-Mail versandt werden. Um weder die Postfächer zu sprengen noch den Unmut der Journalis-
tinnen und Journalisten auf sich zu ziehen, empfehlen sich die Auswahl von zwei, maximal drei (druckbaren!) Fotos und die Wahl von systemübergrei-
fenden Dateiformaten (Fotos als JPEG, Texte als PDF oder RTF).
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■ Bekanntmachung in der Schule
Um das Angebot des Schulsanitätsdienstes bekannt zu machen, kann eine Schautafel mit Informationen und
illustrierenden Bildern innerhalb der Schule hilfreich sein. 

■ Dokumentation
Besonders wirkungsvoll sind erstellte Dokumentationen über das Angebot. Gerade Bilder vermitteln einen
guten Eindruck der Arbeit. Das können Fotos sein, die beispielsweise als Collagen in der Schule aufgehängt
werden. Aber auch Videos sind eine gute Möglichkeit, die Arbeit beispielsweise auf öffentlichen Veranstal-
tungen (Schulfest etc.) zu präsentieren. Hierbei sollte auch das Jugendrotkreuz als Kooperationspartner ein-
bezogen werden.
Es ist sinnvoll, die Schüler/-innen an der Erstellung einer solchen Dokumentation zu beteiligen. Eine Doku-
mentation macht Spaß und kann ein schönes Erfolgserlebnis sein. Auch andere Arbeitsgemeinschaften der
Schule, zum Beispiel eine Fotogruppe, können dabei miteinbezogen werden. 

■ Öffentliche Präsentationen
Im Schulalltag eröffnet sich immer wieder die Gelegenheit, die Arbeit des Schulsanitätsdienstes und des
Jugendrotkreuzes vorzustellen, zum Beispiel am Tag der offenen Tür oder an Schulfesten.

Bei solchen Präsentationen wird häufig ein Infostand mit Bildern, Postern und Flyern aufgestellt. Dafür gibt
es bereits gestaltete Präsentationsstände und Medien, die gekauft oder ausgeliehen werden können, wie den
Kick-Down-Koffer oder den Jugendrotkreuz-Medienkoffer. Nähere Informationen dazu finden Interessierte
auf der Internetseite des Deutschen Jugendrotkreuzes unter www.jrk.de ➜ Service ➜ JRK-Materialien.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich an einem solchen Tag zu präsentieren – auch aktivierende Aktionen sind
sehr wirkungsvoll. So kann sich der Schulsanitätsdienst mit einer realistischen Notfalldarstellung, also einem
nachgestellten Unfall, vorstellen. Am besten wird mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam überlegt,
welche Möglichkeiten bestehen, die Arbeit effektiv darzustellen.

Wer etwas Neues ausprobieren möchte, sollte die Methoden von Wolfgang Nafroth aufgreifen. Seine Metho-
den zeichnen sich dadurch aus, dass Öffentlichkeitsarbeit auch mit einfachsten Mitteln sehr effektiv gestal-
tet werden kann.

Im Folgenden sind exemplarisch einige Methoden skizziert:

■  Themenzebrastreifen
Auf dem Boden, den die Vo-
rübergehenden passieren, wer-
den etwa fünf vier und mehr
Meter lange Streifen – ähnlich
einem Zebrastreifen platziert.
Der erste und letzte Streifen
kann das Motto oder Thema
mit dem entsprechenden
Logo beinhalten, auf den mitt-
leren Streifen ist Platz für eine
Botschaft oder Informationen.



■  Bodenzeitung
Auf einer etwa vier Quadrat-
meter großen Folie werden
eine Frage und dazugehörige
Antwortmöglichkeiten zum
Ankreuzen geschrieben und
auf dem Boden befestigt. Die
Passanten haben nun die
Möglichkeit die Antworten,
denen sie zustimmen würden,
anzukreuzen. Mit dieser
Methode wird nicht nur das
Thema der AG vorgestellt,
sondern auch angeregt, dass
die Besucher/-innen sich
selbst Gedanken dazu machen.

■  Würfel
Riesige Würfel aus Pappkarton
(ca. 2 x 2 x 2m) sind ein sehr guter
Blickfang. Darauf können aussa-
gekräftige Fotos oder Informatio-
nen angebracht werden, an
denen bestimmt niemand vorbei-
geht.

Nachzulesen in: Nafroth, Wolfgang: Themen zum Thema machen. Öffentlichkeitsarbeit vor Ort mit einfach-
sten Mitteln wirksam gestalten (Berlin, 2000)
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3.5 Präsentation des Schulsanitätsdienstes20

20 Die Präsentation des Schulsanitätsdienstes liegt auch als Power-Point-Präsentation auf beiliegender CD-ROM vor.
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3.6 Materialempfehlung

Folgende Materialien sollten dem Schulsanitätsdienst zusätzlich zu der vorgeschriebenen Ausstattung nach
dem Merkblatt „Erste Hilfe in Schulen“, GUV-SI 8065, S.7 zur Verfügung stehen.

Anzahl Material

1 Arbeitshilfe „Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe I“ des Deutschen
Jugendrotkreuzes

1 DRK Handbuch Erste Hilfe mit CD-ROM

2 Sofortkältekompressen

5 Dreiecktücher

Übungsmaterial Erste Hilfe

3 Gelbe Schulsanitätsdienst-Westen als Erkennungszeichen

1 Tasche mit Erste-Hilfe-Material

2 Decken

1 Übungsmatte

1 Rotkreuz-Memospiel

1 Imagebroschüre Jugendrotkreuz

3.7 Themenbereiche außerhalb der Ersten Hilfe 

In unserer Gesellschaft kommt so genannten Schlüsselqualifikationen eine zunehmend höhere Bedeutung
zu. Diese Eigenschaften, die sich auf das soziale Verhalten beziehen und so verschiedene Merkmale wie
Motivation, Umgangsformen oder Selbstständigkeit umfassen, werden zum Teil im Rahmen der Erste-Hilfe-
Ausbildung erworben und im aktiven Schulsanitätsdienst-Einsatz trainiert. Um die Entwicklung von umsich-
tigem Verhalten, Engagement für andere und Toleranz im Miteinander zu unterstützen, ist das Jugendrot-
kreuz bestrebt, soziale Fähigkeiten beteiligter Schüler/-innen auch über die Erste Hilfe hinaus zu befördern.

Bereits in der Jugendrotkreuz-Ordnung ist dieses Bestreben verankert. Dort heißt es: „Das Deutsche
Jugendrotkreuz arbeitet in einem humanitären Erziehungsfeld. In seiner Jugendarbeit üben und erleben
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer gleichberechtigt Gemeinschaftsfähigkeit, soziale, politische und
gesellschaftliche Mitverantwortung und die Fähigkeit zu kritischer Mitarbeit.“ 

Das ist die Basis dafür, dass das Jugendrotkreuz neben der klassischen Erste-Hilfe-Ausbildung die Ausein-
andersetzung mit den im Folgenden beschriebenen Themen empfiehlt. So kann eine umfassende Qualifizie-
rung der Schulsanitäter/-innen sichergestellt werden. 

■ Gesundheitserziehung
• Hygiene in der Schule (Sauberkeit, Abfallbeseitigung, Unfallquellen, ...)
• Unser Ohr – ein empfindliches Organ (Lärmschutz z.B. beim Arbeitsschutz, beim Discobesuch,

Geräuschpegel, zumutbare Höchstgrenzen, ...)
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• Körperpflege und jahreszeitgerechte Bekleidung
• Der Körper in der Pubertät (Kosmetik, persönliche Hygiene, ...)
• Zahnpflege
• Schutz vor Krankheiten (AIDS, Hepatitis, ...) 
• Aktiv durch Sport und Spiel!
• Der Mensch verändert seine Umwelt – Auswirkungen auf den Menschen (Zunahme der Allergieanfäl-

ligkeit, BSE, Krisen, Krankheiten, ...,)
• Der Mensch ist was er isst (wie Ernährungsweise unser körperliches Befinden beeinflusst)
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten vor Ort wie zum Beispiel Beratungsstellen ggf. im eigenen
DRK-Kreisverband. 

■ Sexualerziehung
• Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden
• Mein Körper verändert sich – Ich verändere mich!
• Kinder stark machen – gegen sexuelle Gewalt
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten – z.B. aus dem kinder- und jugendmedizinischen Dienst,
dem Gesundheitsamt, AIDS-Hilfe, Pro Familia, Jugendrotkreuz etc.

■ Suchtprävention 
• Saufen für die Glückseligkeit? (Wie Nikotin und Alkohol auf den Körper wirken)
• Morgens helfen, abends schießen? (Die Welt der PC-Spiele)
• Klüger durch neue Schuhe? (Geltungssucht, Kaufrausch)
• Die Suche nach dem Kick (stoffgebundene und stoffungebundene Süchte)
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten – z.B. verschiedener Beratungsstellen (ggf. im eigenen
DRK-Kreisverband), der Polizei oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

■ Umwelterziehung 
• Der Mensch braucht die Natur, die Natur den Menschen nicht! 
• Auswirkungen des Klimawandels
• Veränderungen in Fauna und Flora durch den Eingriff des Menschen
• Wenn der Wald stirbt
• Sparsamer Umgang mit Energien, alternative Energiequellen
• Naturschutz und Tierschutz (verschiedene Schutzzeichen, Regeln in Schutzgebieten, der

Baum/Vogel/Fisch des Jahres, Wanderungen unternehmen)
• Kräuter- und Heilpflanzen und ihre Wirkung 
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten – z.B. des Naturschutzbundes oder ähnlicher Umweltver-
bände.

■ Verkehrserziehung
• Verhalten im Straßenverkehr (als Rad-, Skateboardfahrer/-in, Inlineskater/-in, Fußgänger/-in)
• Mein Schulweg (Verhalten im Schulbus, Sicherheitserziehung, ...,) 
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten – z.B. der Verkehrswacht, des ADAC, der
Unfallkasse/Gemeindeunfallversicherung.
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■ Werteerziehung
• Eine Welt! (Andere Kulturen, Religionen, Rollenbilder in verschiedenen Kulturen, ...)
• Weltweite Kinderrechte
• Werte des menschlichen Zusammenlebens in Bezug auf die Gesellschaft, in der wir leben (wollen)
• Demokratieentwicklung, Partizipation 
• Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in der Gesellschaft
• Sensibilisierung für Themen wie Extremismus, Jugendschutz und andere
• Perspektiven in Europa
• Wozu es Gesetze zum Jugendschutz gibt 
• Das humanitäre Völkerrecht
• Kinder- und Jugendarmut in Deutschland
• Zukunftsperspektiven und Versagensängste von Kindern und Jugendlichen (Kampagne des Jugend-

rotkreuzes 2007-2009: „Deine Stärken. Deine Zukunft. Ohne Druck!“)
• Notfallseelsorge, Notfallnachsorge
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote und Materialien – z.B. des Jugendrotkreuzes, der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung oder des Deutschen Instituts für Menschenrechte.

■ Touristik
• Kartografische und topografische Zeichen
• Orientierung im Gelände mit Karte und Kompass 
• Die Natur weist uns den Weg – Orientierung im Gelände ohne zusätzliche Hilfsmittel
• ...

Nutzen Sie Informationsangebote von Fachleuten – z.B. des örtlichen Landratsamtes, anderer Jugendver-
bände, der Pfadfinderorganisationen oder des Tourismusverbandes.

■ Wir, das Jugendrotkreuz
• Das Jugendrotkreuz (JRK) – Wer sind wir? Was machen wir?
• Die Geschichte unseres Verbandes / Das DRK heute – ein Verband stellt sich vor (vergleiche Kapitel

1.1 Geschichte des Roten Kreuzes, des Jugendrotkreuzes und des Schulsanitätsdienstes, Seite 1)
• ...

Nutzen Sie die Informationsangebote Ihres DRK-Kreisverbandes und die umfangreichen Publikationen, Filme
und Downloads des JRK/DRK (vergleiche Kapitel 3.8 Weiterführende Literatur- und Medienliste, Seite 35ff ).

3.8 Weiterführende Literatur- und Medienliste

Für alle die mehr wissen möchten, haben wir eine weiterführende Literatur- und Medienliste zusammenge-
stellt.21

■ Publikationen zum Thema Erste Hilfe
² Deutsches Rotes Kreuz – Generalsekretariat – Jugendrotkreuz (Hrsg.) 

„Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe 1“
(DRK-Service GmbH, Nottuln 2000)

Kurzbeschreibung: Die Materialsammlung „Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe 1“
enthält auf 116 Seiten fachliche Grundlagen, Stundenmodelle, Arbeitsblätter, Methodenvorschläge

21 Die hier vorgestellten Autorinnen und Autoren geben nicht unbedingt die Auffassung des Deutschen Roten Kreuzes/Jugendrotkreuzes wieder. Um einen
Überblick zu gewährleisten, werden sie hier jedoch aufgeführt.
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und 48 Overheadfolien, die sich u.a. mit den Themen Notruf, kleine Wunden oder Bauchschmerzen
beschäftigen. Die Materialien können im Unterricht an weiterführenden Schulen, aber auch in der
außerschulischen Jugendarbeit eingesetzt werden. Bezug über: Kolöchter & Partner, Grünstraße 125,
58239 Schwerte, Tel.: 02304/4839, E-Mail: info@koloechter.de 

² Immenroth, Tobias (Hrsg.)
„Schulsanitätsdienst. Handbuch mit Hintergrundwissen und praxis-relevanten 
Basisinformationen“
(Tobias Immenroth Verlag, Braunschweig 2000: ISBN: 39807017-0-0, 150 Seiten)

Kurzbeschreibung: Das Buch Schulsanitätsdienst vermittelt als Handbuch Hintergrundinformationen
und gibt die notwendigen Hilfestellungen bei der Gründung eines Schulsanitätsdienstes. Die Beiträ-
ge bieten einen umfassenden und facettenreichen Ein- und Überblick sowie wertvolle Argumenta-
tionshilfen zum Thema Schulsanitätsdienst.

² Rothe, Lutz und Skwarek, Volker
„Erste Hilfe konkret – für Ausbildung und Praxis“
(Gehlen-Verlag, Bad Homburg 1997: ISBN 3-441-92000-7, 300 Seiten) 

Kurzbeschreibung: Wissen, was im Notfall zu tun ist! Ob als Sanitäter/-in, in der Arztpraxis, auf der
Pflegestation, in der Schule oder im Privatleben, „Erste Hilfe konkret“ vermittelt das komplette Wis-
sen der erweiterten Erste-Hilfe-Ausbildung. Es zeigt anschaulich und praxisnah, was bei der Erstver-
sorgung von Unfällen und akuten Erkrankungen zu tun ist, und erklärt die Hintergründe der verschie-
denen Vorgehensweisen. Auf der Grundlage von Anatomie und Physiologie des menschlichen Kör-
pers wird die Behandlung von Notfällen systematisch erklärt; über Fallbeispiele kann das Gelernte
geübt werden; ein Kapitel „Recht“ informiert über die wichtigsten Paragraphen aus dem BGB, StGB
und StVO; ein umfangreiches Verzeichnis beschreibt die Symptome bei konkreten Erkrankungen und
die richtigen Vorgehensweisen. Zahlreiche Abbildungen ergänzen den Text anschaulich. 

² Bayerisches Rotes Kreuz (Hrsg.)
„Erste Hilfe – leicht gemacht“
(Verlag Fachpublika Wehner GmbH, Eggenfelden 2005: ISBN 978-3-9800-741-0-0)

Kurzbeschreibung: Die Broschüre „Erste Hilfe leicht gemacht“ vermittelt den Leserinnen und Lesern
kompakt die Grundkenntnisse der Ersten Hilfe. Sie geht auf Grundlagen der Hilfeleistung, akute Stö-
rungen der Vitalfunktionen, Wunden, sonstige Erkrankungen und Verletzungen ein. Jedes Kapitel ist
anschaulich illustriert. Abgerundet wird die Broschüre durch Fallbeispiele mit Musterlösungen. Ergän-
zend zur Broschüre kann eine PowerPoint-Präsentation erworben werden.
Bezug über: Fachpublika Wehner GmbH, Hetzenberg 40, 84307 Eggenfelden, 
E-Mail: fachpublika@t-online.de 

² „Erste Hilfe – das offizielle Handbuch. Sofortmaßnahmen bei Babys, Kindern 
und Erwachsenen“
(Südwest-Verlag, 2007: ISBN: 978-3-517-08276-9, 256 Seiten)

Kurzbeschreibung: Unfälle passieren jederzeit, in jeder Situation und können jederzeit jeden treffen.
Oft kommt es dabei auf sofortiges Handeln an, denn schnelle, kompetente Maßnahmen können
Schlimmes verhindern. Dieses Nachschlagewerk sagt klar und verständlich, was bei Notfällen und
Unfällen zu tun ist. Mit den bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ausführlichen Erklärungen
ist dieser Ratgeber für den gesamten Bereich Erste Hilfe unverzichtbar und eine gute Auffrischung für
alle, die damit schon vertraut sind.
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² Hendrik Hölzemann (Regie)
„Kammerflimmern“
(Film, Deutschland 2004, 101 Minuten, FSK ab 12 Jahre)

Kurzbeschreibung: Crash (Matthias Schweighöfer), ein 26-jähriger Rettungsassistent, der als Kind bei
einem Autounfall seine Eltern verloren hat, ist Tag für Tag auf Kölns Straßen unterwegs: Er rettet
Leben, leistet Hilfe, spendet Trost – und möchte doch selbst nur getröstet werden. Aus der harten
Realität flüchtet er sich in Träume, an dessen Ende stets das lächelnde Gesicht einer jungen Frau
steht. Eines Nachts trifft der hilflose Helfer bei einem Einsatz auf November (Jessica Schwarz): Es ist
die Frau aus seinen Träumen und Crash fühlt sich, als sei er endlich erwacht. Er beginnt eine zarte
Liebesbeziehung mit ihr – zum ersten Mal spürt er so etwas wie Glück. Doch dann kommt der Tag,
an dem sich das Schicksal zu wiederholen scheint… 
KAMMERFLIMMERN ist ein Film über die wundersame Rettung eines Retters. Er erzählt von der
Macht der Träume – und davon, dass es immer einen Weg gibt, wenn man nur nicht aufhört zu atmen.

■ Schriften der gesetzlichen Unfallversicherung
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat verschiedene Schriften herausgegeben, die zum kosten-
losen Download unter www.dguv.de (➜ Medien/Datenbanken ➜ Publikationen) bereitstehen. Schulen kön-
nen diese auch kostenfrei bei den Unfallkassen des Landes bestellen.

GUV-SI 8065 Erste Hilfe in Schulen
GUV-I 511-1 Verbandbuch
GUV-I 8512 Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung
GUV-V S1 Unfallverhütungsvorschrift Schulen
GUV-SI 8030 Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Schülerinnen und Schüler
GUV-I 503 Anleitung zur Ersten Hilfe

■ Publikationen, Filme und Lieder zum Roten Kreuz
Weiterhin gibt es eine Vielzahl von Büchern, Comics, Filmen und Liedern die sich mit der Geschichte des
Roten Kreuzes und den Grundsätzen beschäftigen. Nachstehend eine kleine Auswahl dieser Bücher,
Comics, Filme und Lieder.

² Hasler, Eveline
„Der Zeitreisende. Die Visionen des Henry Dunant“
(dtv-Verlag, 2003, ISBN 3423130733)

² DRK-KV Fläming-Spreewald e.V., Neue Parkstr. 18, 14943 Luckenwalde
„Eine Erinnerung an Solferino“ (Hör-CD)

² Dunant, Henry
„Eine Erinnerung an Solferino von Henry Dunant“
(Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern, 2. Auflage 2002, ISBN 3950080104)

² Haug, Hans
„Menschlichkeit für alle. Die Weltbewegung des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds“
(Bern/Stuttgart/Wien, 3. Auflage 1995, ISBN 3258050384)

² Othenin, Dominique-Girard
„Rot auf dem Kreuz“, Henry Dunant
(Film, 2005) Bezug über: www.dunant-themovie.com 
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² Deutsches Rotes Kreuz
Image DVD mit 5 Imagefilmen: Imagefilm (Vollversion deutsch/englisch), Helpman (deutsch/eng-
lisch), Flutdokumentation 2002, Stimmen zum Roten Kreuz (u.a. Johannes Rau und Nena), Imagefilm
(Kurzfilm) 
Bezug über: DRK-Service GmbH – Bestellcenter, Postfach 10 08 63, 45408 Mülheim/Ruhr, 
E-Mail: bestellcenter@drkservice.de, www.rotkreuzshop.de

■ Downloads 
² Rotkreuz-Comics: Eine Idee macht ihren Weg (PDF – 1,5MB)

The Story of an idea (PDF – 1,2MB)
Die Geschichte des Roten Kreuzes (PDF – 1,4MB)

² Rotkreuz-Songs: Life Power (MP3 – 3,7MB)
Don’t tell me you can’t dance (MP3 – 4,4MB) 

² Bildschirmschoner: Rotkreuz-Grundsätze (1,1 MB)

Alle Downloads unter: www.jrk.de ➜ Service ➜ Downloads.

■ Unterrichtseinheiten des Deutschen Jugendrotkreuzes
Bereits seit 1993 erstellt das Jugendrotkreuz Unterrichtseinheiten zu rotkreuzspezifischen Themen. Jede
Unterrichtseinheit enthält Kopiervorlagen, Folien und Texte für Schüler/-innen und Lehrer/-innen, die für den
Unterricht in der Sekundarstufe I und teilweise der Sekundarstufe II konzipiert sind. 

Bisher sind folgende Unterrichtseinheiten erschienen: 
-  Zukunfts- und Versagensängste von Kindern und Jugendlichen: Analysen – Folgen – Perspektiven (2007)
-  Mindeststandard Menschlichkeit. Grundlagen des humanitären Völkerrechts (2005)
-  Reiches Land - arme Kinder. Kinder- und Jugendarmut in Deutschland (2004)
-  Ohne Moos nix los. Kinder- und Jugendarmut in Deutschland (2003)
-  Bleib' COOL ohne Gewalt. Wege zur Konfliktlösung (2002)
-  Wege aus der Gewalt. Schule packt's an (2001)
-  Abenteuer Menschlichkeit (2000)
-  Kindersoldaten (1999)
-  Weltweite Kinderrechte (1998)
-  Helfen statt zuschauen (1997)
-  (Un-) Behindert miteinander (1996)
-  Kinder als Konfliktopfer (1995)
-  Flucht – um zu überleben (1994)
-  Menschlichkeit statt Fremdenfeindlichkeit (1993)
-  Katastrophenhilfe für Menschen in Not (1992)
-  Schutz und Hilfe für die Opfer der Kriege (1991)

Die Unterrichtseinheiten ab 2003 stehen zum kostenlosen Download auf der JRK-Internetseite 
(www.jrk.de ➜ Publikationen ➜ JRK in der Schule) bereit. 

Gedruckte Unterrichtseinheiten der Jahre 2001 – 2007 können gegen Erstattung der Kosten für Versand und
Handling bestellt werden bei: 
Kolöchter & Partner
Grünstraße 125
58239 Schwerte
Tel.: 02304 / 48 39
E-Mail: info@koloechter.de 
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Kostenlose Kopien der Unterrichtseinheiten aus den Jahren 1991 – 2000 können bestellt werden beim:

DRK-Generalsekretariat
Jugendrotkreuz
Carstennstraße 58
12205 Berlin
Tel.: 030 / 85404-390
E-Mail: jrk@drk.de

■ Linktipps
Deutsches Jugendrotkreuz www.jrk.de
Deutsches Rotes Kreuz www.drk.de

² Rotes Kreuz weltweit
Internationales Komitee des Roten Kreuzes www.icrc.org
Internationale Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften www.ifrc.org

² Jugendrotkreuz weltweit
Jugendseiten der Förderation www.ifrc.org/youth 
(Directory - RCRC websites)
Österreichisches Jugendrotkreuz www.jugendrotkreuz.at
GIVE – Servicestelle für Gesundheitsbildung des 
Österreichischen JRK www.give.or.at 
Schweizer Jugendrotkreuz www.redcross.ch/youth
Luxemburger Jugendrotkreuz www.croix-rouge.lu/jeunesse/index.htm

² Bundesministerien
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie www.bmwi.bund.de
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend www.bmfsfj.de 
Bundesministerium für Gesundheit www.bmg.bund.de
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit www.bmu.de
Bundesministerium für Bildung und Forschung www.bmbf.de
Weitere Ministerien unter www.bundesregierung.de 

² Bundeszentralen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.bzga.de
Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de
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22 Grundlage der Checkliste sind die beschriebenen Mindeststandards zum Schulsanitätsdienst in Kapitel 1.7 Aufgaben und Mindestanforderungen an die
Schule und den Träger, Seite 5.

23 Kooperationslehrer/-innen sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grundsätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können
ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren, z.B. an außerschulische Fachkräfte (vgl. Kapitel 1.7 Aufgaben und Mindestanforderungen an die
Schule und den Träger: Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer: Aufgaben gegenüber den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern, Seite 6).

Die nachfolgende Checkliste beinhaltet Aspekte, die für den Aufbau eines Schulsanitätsdienstes in einer
Schule relevant sind. Sie richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die ein solches Angebot an ihrer Schule
installieren möchten.22

4.1 Checkliste zur Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes

zu erled. verantwortlich erled. 
bis (mögl. Name) am

Klärung der personellen Voraussetzungen

Gewinnung einer Kooperationslehrerin/eines Koope-
rationslehrers23 der die Schüler/-innen aus- und fort-
bildet und Kontaktperson zum Jugendrotkreuz ist

Gewinnung interessierter Schüler/-innen

Zustimmung der Personensorgeberechtigten einholen 
(vgl. Kapitel 4.4 Muster eines Elternbriefes, Seite 44)

Klärung der sachlichen und organisatorischen Voraussetzungen 

Finanzierung der Ausbildung der Kooperationslehrerin/
des Kooperationslehrers zur Ausbilderin/zum Ausbilder 
Erste Hilfe klären

Finanzierung von Materialien klären, die über die in 
der Richtlinie (GUV-SI 8065, S. 7) beschriebenen hin-
ausgehen (z. B. Unterstützung durch Schulförderverein) 
(vgl. Kapitel 2.3 Finanzierungsmöglichkeiten, Seite 18)

Finanzierung der Ausbildung der Schulsanitäter/-innen 
klären

Klärung der Raumfrage (vgl. Kapitel 1.8.5 Räumlich-
keiten und Ausstattung, Seite 12)

Nach Klärung der Ressourcen

Teilnahme an der Fortbildung für Kooperationslehrer/-
innen zur Vorbereitung auf ihre Arbeit 

Vorgehensweise bei Notfällen klären (Zugang zum 
Telefon, Wer wird informiert?)

Möglichkeiten der Würdigung des Engagements der 
Schüler/-innen klären (z. B. Zeugnisvermerk)
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zu erled. verantwortlich erled. 
bis (mögl. Name) am

Vorbereitung zur Durchführung des Angebotes

Vorstellung des Angebotes in den Schulgremien 

Durchführung des Angebotes

Bei Einbeziehung außerschulischer Fachkräfte des 
JRK; Telefonliste der Personensorgeberechtigten der 
Teilnehmer/-innen an diese übergeben

Schüler/-innen auf Engagementmöglichkeiten im JRK 
hinweisen

Ggf. außerschulische Aktivitäten planen (z. B. Besuch 
der Rettungsleitstelle)

Ggf. Einsatz von Erste-Hilfe-Ausbilderinnen und Aus-
bildern und Personen der Notfalldarstellung mit Koordi-
nator/-in absprechen

Teilnahme am Erfahrungsaustausch zwischen den 
Kooperationslehrerinnen/ Kooperationslehrern und 
der betreuenden JRK-Ebene 

Auswertung des Angebots mit den Schülerinnen und 
Schülern

Ggf. Zertifikate erstellen und austeilen

Weiterführung des Angebotes 

Bildung eines aktiven Schulsanitätsdienstes 
(Auswahl der einzusetzenden Schüler/-innen)

Weiterbildung der Schulsanitäter/-innen organisieren 

Dienstplan erstellen 

Aktive Schulsanitäter/-innen bekanntmachen (z.B. im 
Schaukasten) 

Aktuellen Dienstplan im Sekretariat hinterlegen

Schüler/-innen weiter über JRK-Bildungsangebote informieren 

Angebot der Mitgliedschaft und Mitarbeit im DRK/JRK 
(außerhalb der Schule) unterbreiten 

Teilnahme der Schulsanitäter/-innen an landesweiten 
JRK-Veranstaltungen ermöglichen

Nachbereitung 

Dokumentation des Angebots

Gemeinsame Auswertung des Angebots 

Vereinbarung über Weiterführung des Angebots mit 
dem DRK-Kreisverband abschließen 
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Musterschule

Die Schulleitung

Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: 000 123456-0
Fax 000 123456-11
www.Schule-muster.de
info@Schule-muster.de

4.2 Muster eines Schulschreibens

Musterschule, Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

An alle Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Klasse 

Musterstadt, TT.MM.JJJJ

Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes

Liebe Schülerinnen und Schüler,
zusammen mit dem Jugendrotkreuz wollen wir einen Schulsanitätsdienst für unsere Schule einrichten.

Was tun Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter?
- Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter leisten, einem Dienstplan folgend, Erste Hilfe bei Unfällen,

Verletzungen und Krankheiten an der Schule, bei sportlichen oder anderen Schulveranstaltungen.
- Sie kümmern sich um die Wartung und Pflege des Sanitätsmaterials und den Sanitätsraum.
- Sie weisen auf Gefahrenquellen hin und/oder beseitigen diese. 

Wer kann Schulsanitäterin und Schulsanitäter werden?
Schulsanitäterin und Schulsanitäter kann jede Schülerin und jeder Schüler werden. Voraussetzung ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer Erste-Hilfe-Grundausbildung, die innerhalb unserer Schule absol-
viert werden kann. Schülerinnen und Schüler die eine kindgerechte Erste-Hilfe-Ausbildung abge-
schlossen haben, können den Schulsanitätsdienst als Juniorhelferin bzw. Juniorhelfer unterstützen.

Wie kann man Schulsanitäterin und Schulsanitäter werden?
- Die Schule bietet eine freiwillige AG an.
- Erste-Hilfe-Ausbilderinnen und Ausbilder des Roten Kreuzes bilden Schülerinnen und Schüler aus.
- Eine Kooperationslehrerin/ein Kooperationslehrer übernimmt die Koordination.
- Die Grundausbildung dauert ca. 16 Übungsstunden.
- Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter werden regelmäßig weitergebildet.

Ich bitte alle interessierten Schülerinnen und Schüler, welche die Aufgaben einer
Schulsanitäterin/eines Schulsanitäters übernehmen möchten, sich im Sekretariat anzumelden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Schulleiter/die Schulleiterin
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4.3 Muster eines Schuldatenformulars zur Weiterleitung an Kreisverbände

Schule

Name der Schulleitung:

Adresse:

Telefon/E-Mail:

Schulsanitätsdienst eingerichtet am:

Anzahl der Schulsanitäter/-innen:

Verantwortliche Kooperationslehrerin/verantwortlicher Kooperationslehrer

Name, Vorname:

Adresse:

Telefon/E-Mail:

Verantwortliche Koordinatorin/verantwortlicher Koordinator Schularbeit im DRK-Kreisverband24 

Name, Vorname:

Adresse:

Telefon/E-Mail:

Verantwortliche Ausbilderin/verantwortlicher Ausbilder25

Name, Vorname:

Adresse:

Telefon/E-Mail:

Ort, Datum Unterschrift 

24 + 25 Wird vom DRK-Kreisverband eingetragen; eine Kopie davon wird der Schule zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt.


